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Für Neuenbürg und nächste Umgebung abonnirt man bei der Redaktion, Auswärtige bei ihren Postämtern.

Bestellungen werden täglich angenommen. — EinrückungSgebühr kür die Zeile öder deren Raum 2 kr.

Amtliches.
G ^ sez,

betreffend die Abgabe von Hunden.
Wilhelm,

von Gottes Gnaden König von Württemberg.
In Bezug auf die Abgabe von Hunden

verordnen und verfügen Wir,  nach Anhörung
Unseres  Geheimen-Naths und unter Zustim¬
mung Unserer  getreuen Stände, wie folgt:

Art. 1.
Von allen Hunden, welche über drei Mo¬

nate alt sind, wird für die Staatskasse eine Ab¬
gabe erhoben, von deren Ertrag im Gemeinde-
Bezirk die Ortsarmenkassen die Hälfte aus der
Kameralamtskassezu empfangen haben.

Art. 2.
Die Abgabe beträgt:

I . Für Hunde, welche für den Gewerbe-Be¬
trieb oder für die Sicherheit nöthig und hiezu
geeignet sind:

zwei Gulden für den ersten und
vier Gulden  für jeden weitern Hund.

Hunde der Mezger gehören nicht in diese,
sondern in die folgende Klasse.

II . Für alle übrigen Hunde beträgt die Abgabe:
vier Gulden  für den ersten und
acht Gulden  für jeden weitern Hund.

Art. 3.
Ueber die Nothwendigkeit der Haltung eines

Hundes und über die Tauglichkeit desselben zu
dem in Frage stehenden Zweck entscheidet:

1) bei Hunden um des Gewerbes oder der
Sicherheit willen — das Oberamt, nach
vorgängiger Rücksprache mit dem Kamer-
alamte, und in lezter Instanz die Kreis¬
regierung. Die Zulässigkeit der Belegung
eines solchen Hundes mit der geringeren
Abgabe der ersten Klasse ist dadurch bedingt,
daß auch der Gemeinderath die Nothwen¬
digkeit und Tauglichkeit des Hundes zu dem
in Frage stehenden Zweck anerkannt habe.

2) Bei öffentlichen Dienern, welche im In¬
teresse ihres Dienstes einen Hund halten,
entscheidet auf den Antrag der vorgesezten
Dienstbehörde das Oberamt und in lezter
Instanz die Kreisregierung. Gegen diesen
Antrag kann die Belegung des Hundes mit
der geringeren Abgabe nicht stattfinden.

Die Negierung kann im Wege der Verord¬
nung Fälle bezeichnen, in welchen diese Noth¬
wendigkeit anzunehmen, oder nicht anzunehmen ist.

Art. 4.
Steuerpflichtig ist derjenige, welcher den

Hund inne hat. Der Besizstand vom 1. Juli
entscheidet für die Entrichtung vom ganzen Ver¬
waltungsjahre.

Wer nach dem 1. Juli in den Besiz eines
Hundes kommt, hat innerhalb 14 Tagen An¬
zeige hievon zu machen und vom nächsten Quar¬
tal an die Abgabe für den Nest des Verwal¬
tungsjahres zu entrichten, ausgenommen, wenn
dieser Hund nur an die Stelle eines andern von
demselben Besizer bisher versteuerten Hundes
derselben Klasse tritt.

Das Gleiche gilt, sobald ein Hund, welcher
wegen noch nicht erreichten abgabepflichtigen Al¬
ters am 1. Juli unangezeigt geblieben ist, in
dieses Alter eintritt.

Die Aufnahme der Hunde geschieht durch
den Ortssteuerbeamten, (Acciser) unter Mit¬
wirkung des Ortsvorstehers.

Art. 5.
Wer bei der jährlichen Aufnahme oder in

den Fällen, Abs. 2 und 3 des Art. 4 die An¬
zeige eines zu versteuernden Hundes unterläßt,
hat den vierfachen Betrag der Abgabe zu be¬
zahlen, welche in diesem Falle unter allen Um¬
ständen nach der zweiten Klaffe(Art. 2. H. )zu
berechnen ist.

Art. 6.
Die Verfolgung der Uebertretungen dieses

Gesezes verjährt in drei Jahren.
In gleicher Zeit verjährt auch das Recht zur

Nachforderung zurückgebliebener und zur Rück¬
forderung zuviel bezahlter Abgaben.

Die Verjährung der Uebertretungen beginnt
mit dem Ablauf der für die Anzeige vorgeschrie-
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benen Frist und wird unterbrochen, sobald der
Angeschuldigte von der zuständigen Behörde zur
Vernehmung über die wegen der vorgefallenen
Verfehlung gegen ihn vorliegenden Verdachts¬
gründe mündlich oder schriftlich oder durch öf¬
fentliche Aufforderung vorgeladen wird, oder
vor Ablauf der Verjährungszelt ein neues Ver¬
gehen gegen dieses Gesez sich zu Schulden kom¬
men läßt.

Die Verjährung der Nachforderung zurück¬
gebliebener Abgaben lauft von dem Tage an,
an welchem sie zahlungsfällig sind, und wird
durch urkundliche Anforderung der Zahlung von
Seiten der Steuerverwaltung unterbrochen.

Die Verjährung der Zurückforderung zuviel
bezahlter Abgaben lauft von dem Tage der ge¬
leisteten Zahlung und wird durch das Anbringen
der Rückforderung bei dem Bezirks-Steueramt
oder einer diesem vorgesezten Behörde unter¬
brochen.

Art. 7.
Wenn der nach Art. 5. verfallene vierfache

Betrag der Abgabe von dem Uebertreter des
Gesezes nicht bezahlt werden kann, so ist dem¬
selben anstatt der darin enthaltenen Geldstrafe
(dem dreifachen Betrage) eine Gefängnißstrafe
anzusezen, bei deren Bemessung die Summe
von 1—4 fl. einer Gefängnißstrafevon 24
Stunden gleich geachtet wird.

Art. 8.
Die wegen Uebertretung dieses Gesezes

erkannten Geldstrafen fließen, so weit es als
nothwendig oder zweckmäßig erscheint, in die
zum Voriheil des nieder» Dienstpersonals bei
der Steuerverwaltung zu errichtende Unterstü-
zungskasse, welche zu Prämien für die niedern
Steuerbeamten und Unterftüzung derselben im
Fall der unverschuldeten Dienstentlassung, so wie
ihrer Wittwen und Waisen bestimmt ist.

Art. 9.
In allen Untersuchungssachen wegen Ueber¬

tretung dieses Gesezes kommen die allgemeinen
Bestimmungen über Strafkompetenz der Ver¬
waltungs-Behörden und über das Verfahren
derselben in Strafsachen zur Anwendung.

Art. 10.
Das Gesez vom 3. Juli 1842 ist aufge¬

hoben.
Art. 11.

Dieses Gesez tritt mit dem 1. Oktober in
Wirksamkeit.

Der Besizstand von diesem Tage entscheidet
für die Entrichtung der in diesem Gescze fcst-
gesezten Abgabe von dem ganzen Verwaltungs¬
jahre.

Die für dieses Verwaltungsjahr nach dem
bisherigen Geseze bereits erhobene Abgabe wird
hiebei eingerechnet.

Unsere Ministerien des Innern und der
Finanzen sind mit der Vollziehung dieses Gesezes
beauftragt.

Gegeben, Stuttgart den8. September 1852.
Wilhelm.

Der Chef des Departements des Innern:
Linden.

Der Chef des Finanz- Departements:
Knapp.

Auf Befehl des Königs,
der Geheime Cabinets-Director:

Mau cl er.

Oberamtsgericht Neuenbürg.
Schulden -Liquidationen

In den hienach benannten Gantsachen wer¬
den die Schuldcnliquidationen und die gesezlich
damit verbundenen weiteren Verhandlungen an
nachbemerklen Tagen vorgenommen werden und
zwar:

1) in der Gantsache der Philipp Schneider,
Taglöhners Wittwe, von Ottenhausen, am

Mittwoch den 13. Oktoberd. I .,
Morgens 9 Uhr,

auf dem Nachhause daselbst;
2) in der Gantsache des Samuel Spiegel,

Ortsdieners in Omenhausen, am
Donnerstag den 14. Oktoberd. I .,

Morgens 8 Uhr,
auf dem Rathhause daselbst;

3) in der Gantsache des Gottlob Schnei¬
der,  Maurers in Ottenhausen, am

Donnerstag den 14. Oktoberd. I .,
Vormittags 11 Uhr,

auf dem Rathhause daselbst;
4) in der Gantsache des Christian Hörtter,

Maurers von Salmbach, am
Freitag den 15. Oktoberd. I .,

Morgens 9 Uhr,
auf dem Rathhause daselbst;

5) in der Gantsache des Jakob Friedrich
Weil,  Bauers und Gemeinderaths in Sülm¬
bach, am

Samstag den 16. Oktoberd. I .,
Morgens 8 Uhr,

auf dem Rathhaufe daselbst;
6) in der Gantsache des Johann Friedrich

Geckle,  Holzhauers in Höfen, am
Montag den 18. Oktoberd. I .,

Morgens 9 Uhr,
auf dem Rathhause daselbst;

7) in der Gantsache des Georg Friedrich
Oelschläger  in Birkenfeld, am

Dienstag den 19. Oktoberd. I .,
Morgens 9 Uhr,

auf dem Nachhause daselbst;
8 ) in der Gantsache des Jakob Friedrich

Pfeiffer,  Löwenwirths in Neusaz, am
Donnerstag den 21. Oktoberd. I .,

Morgens 9 Uhr,
auf dem Rathhause daselbst.
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Den Schuldheissenämtern wird aufgegeben,
die in dem Staatsanzeiger für Württemberg
erfolgte Vorladung mit den dort bezeichnten
Nechtsnachtheilen ihren Ortsangehörigen gehörig
bekannt zu machen.

Neuenbürg , den 15 . September 1852.
K . Oberamtsgcricht.

i n d a u e r.

Forstamt Neuenbürg.
Revier Wildbad.

Verkauf von Tannen -Rinde.
Bei dem Holz -Verkauf am 14 . ds . fanden

68 '/ , Klafter Tannenrinde in den Schlägen
Mittelberg und Gütcrsberg keine Liebhaber und
werden daher am 23 . ds . , von Morgens 9 Uhr
an auf dem Rathhause in Wildbad wiederholt
zum Verkauf ausgeboten werden.

Neuenbürg , den 17 . September 1852.
K. Forstamt.

Lang.

Neuenbürg.
Fahrniß - Verkauf.

Aus der Verlassenschasts - Masse des ge¬
storbenen Oberamts -Arztes Dr . Lohnes  dahier
werden die vorhandenen Fahrnisse im öffentlichen
Aufstreich gegen baare Bezahlung verkauft wer¬
den und zwar:
Geschmuck und Silbergeschirr , Mannskleidcr,
Schreinwerl , Faß - und Bandgeschirr , allerlei
Hausrath,

am Montag den 20 . September;
sodann:
Bettgewand , Leinwand , Küchengeschirr , Fuhr-
und Reitgeschirr,

am Dienstag den 21 . September,
je Morgens 9 Uhr,

wozu die Liebhaber eingeladen werden.
Den 13 . Scpt . 1852.

K . Gerichts -Notariat.
Zwißler.

Neuenbürg.
Verpachtung der Stadtthalwiefen.

Dieselbe wird auf die Dauer von 5 oder
10 Jahren im öffentlichen Ausstreich am

Dienstag den 21 . dieses Monats,
Nachmittags 1 Uhr,

auf dem hiesigen Rathhause vorgenommen wer¬
den und ladet man hiezu die Liebhaber unter
dem Anfügen ein , daß man recht sehr wünschen
müsse , es sollten die dem Pachtwerth entspre¬
chenden Angebote sogleich bei dieser Verhandlung
gestellt werden , damit man nicht nur zur Zeit
endlich von diesem Geschäft loskomme , sondern
auch die Pachtliebhaber selbst über den Zuschlag
des Pachtes baldmöglichst Gewißheit erlangen
mögen.

Sollte wider Verhvffen die gute Verpach¬
tung der Wiesen hingehalten werden wollen , so
möchten leichtwohl die Gemeinde -Vcrwaltungs-
Behörden für die nächsten Jahre andere , einen
ordentlichen Ertrag bezielende Maßregeln zu
treffen wissen.

Den 10 . Sept . 1852.
Stadtschuldheissenamt.

Meeh.

Schömberg.
Der im Enzthäler Nr . 71 . angekündigie

Verkauf von 780 Centner Heu am 21 . d . M.
wird dahin berichtigt , daß nicht 780 Centner,
sondern nur circa 200 Centner an besagtem
Tage zum Verkaufe gebracht werden.

Den 13 . September 1852.
Schuldheissenamt.

Reuther.

Enzklösterle.
Geld - Gesuch.

Der Gemcinderath sucht für die hiesige
Gemeinde ein Kapital von 600 fl. aufzunehmen
und bittet , etwaige Anträge unter Angabe des
gewünschten Zinsbetrags pro 100 fl. der Unter¬
zeichneten Stelle einsenden zu wollen.

Den 10 . September 1852.
Im Auftrag des Gemeinderaths:

Schutdheiß Stierin  ger.

D u r l a ch.
Viehmarkt.

Montag den 27 . September wird in Dur¬
lach wieder Viehmarkt abgehalten.

Den 10 . September 1852.
Der Gemeinderath.

Wahrer.
Siegrist.

Privatnachrichlen.
G r u n b a ch.

Sechs Bienenstöcke , welche sich den Winter
über halten , verkauft

Schuldheiß Ritt mann  u . Cons.

Neuenbürg.
Mehrere Wägen Dünger sind zu verkaufen.

Wo ? sagt die Redaktion.

Neuenbürg.

Drei noch ganz neue Fässer , je 1 Eimer
haltend , sind billig zu verkaufen.

Näheres bei der Redaktion.

Feldrennach.
Auktion.

Am Matthäus - Feiertag den 21 . d . Mts.
Nachmittags 1 Uhr hält Wund - und Hebarzt
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Blaicher gegen baare Bezahlung eine Auktion
ab, wobei zum Verkauf kommt: Bett und Bett¬
gewand, zerschiedene Bücher, einige Tabakspfei¬
fen, ein Terzerol, Leibweißzeug, Schreinwerk,
worunter Bettladen u. s. w. wie auch ein schön
figürliches hölzernes Knaben-Reitpferd sich be¬
finden. Ferner eine sehr schöne grün lakirte Bo-
tanisirbüchse, weiteres Blech- auch Eisengcschirr,
worunter ein doppelter Wind- und Hochofen
sich befindet, gemeiner Hausrath, eine Kuh und
ein Wagen.

Liebhaber dazu werden zu obiger bemerk¬
ter Zeit höflich eingeladen.

Stuttgart.
Arbeiter - Gesuch.

Bei den Eisenbahn-Bauten in Hain bei
Aschaffenburg finden kräftige Arbeiter beim Be.
trieb von Hülfsbahnen, auch den Winter
über dauernde Beschäftigung gegen
guten Verdienst . Die verebrlichen Öns-
vorstände werden um gefällige Bekanntmachung
mit dem Bemerken ersucht, daß in Bayern ven
jedem ausländischen Arbeiter, außer einem Wan¬
derbuch oder Paß, noch ein Heimathschein und
Leimundszeugniß verlangt wird; lezteres kann
auch auf dem Heimathschein, jedoch besonders,
bemerkt werden, dann aber ist es oberamtlich
beglaubigen zu lassen.

Held, Weiß u. Comp.
Neuenbürg.

Für die Herren Ortsvorsteher.
Verzeichnisse

über die Mobiliar-Versicherungen
(nach K. 3 Abs. 3 der K. Verordnung vom 5.
Juni 1852, Neg.Blt. S . 126) sind zu haben in der

M e eh'schen Buchdruckerei.

A roni  k.

Deutschland.
Württemberg.

Dienstnachrichien.
Seine Königliche Majestät  haben

vermöge höchster Entschließung die erl. Sekre¬
tärsstelle bei dem Finanzministerium dem Hof¬
kammerrevisor Frey — und die Nevierförsters-
stelle in Laupheim dem Forstassistenten Schott
v. Schotlenstein in Söflingen gnädigst übertra¬
gen— zu Kanzleiaffistenten, und zwar: bei der
Forstabtheilung der Obersinanzkammer den Forst-
amtsasslstentcn Tritschler von Zwiefalten— bei
der Bauabtheilung der Oberfinanzkammer den
Kameralamis-Buchhalter v. Wider von Lud¬
wigsburg — und bei der Eisenbahnkommission
den Kameralamis-Buchhalter Schüz von Waib¬
lingen gnädigst ernannt — auf das erl. Um-
geldskommissariat Ulm den Umgeldskommissär
Mauser von Ellwangen gnädigst versezt— und

dem Nevierförsterv. Trott zu Lampoldshausen
die nachgesuchte Entlassung aus dem Staats¬
dienste gnädigst ertheilt.

Diensterledigungen.
Die Pfarrstclle zu Betzingen, Dek. Reut¬

lingen (833 fl.) — die Nevierförstersstelle 2.
Kl. zu Lampoldshausen, Forsts Neuenstadt—
die Ässistentenstellen bei den Forstämtern Söflin¬
gen und Zwiefalten— die Buchhallersstellen
bei den Kameralamtern Ludwigsburgund Waib¬
lingen — und das Umgeldskommiffariat1. Kl.
Ellwangen.

Der Schuldienst zu Großhöchberg, Dek.
Backnang( 250 fl.)

Stuttgart,  11 . Sept. Unsere Regierung
hat jezt auch der Wahrung des religiösen und
kirchlichen Interesses bei den gelehrten und Re¬
alschulen ihre Aufmerksamkeit gewidmet, wie Sie
aus solgendem Erlasse des königl. evangelischen
Consistoriums ersehen werden; er lautet: „Sc.
K. Majestät haben auf den Antrag der evange¬
lischen Synode vermöge höchster Entschließung
vom 4. d. M. gnädigst zu verordnen geruht:
I ) daß ein Mitglied der geistlichen Bank des
evangelischen Consistoriums den Sizungen des
K. Studienrakhs mit Stimmrecht anwohne unv
baß diesem Mitgliede in wichtigern Angelegen¬
heiten, bei welchen religiöse und kirchliche Be¬
ziehungen besonders in Frage kommen, das Cor-
referat zu übertragen sey, und daß 2>dem  Con-
sistorium sowie dem katholischen Kirchenrathe die
Befugniß eingeräumt werde, bei der Visitation
auswärtiger, (d. h. außerhalb des DccanatssizeS
befindlicher) Gymnasien, Lyceen und lateinischen,
sowie Realschulen den Decan des Bezirks hie¬
zu abzuordnen. Es wird demnach dem Dekan
der Auftrag ertheilt, den vorerwähnten Prüfun¬
gen seines Bezirks Namens der Oberkirchenbe¬
hörde anzuwohnen und die Interessen des reli¬
giösen Bewußtseyns und des kirchlichen Bekennt¬
nisses zu wahren." lF . I .)

Ausland.
Großbritannien.

London,  15 . Sept. Gestern ist um 3 Uhr
der Herzog von Wellington  gestorben.

Rußland.
In der Nacht vom 25. auf den 26. August

hatö in Riga  bereits gefroren.

Nach Tabellen von 1850 stellt sich das Verhältniß
der Nationalitäten in den vereinigten Staaten folgen¬
dermaßen heraus : 1( ,000,000 Anglosachsen, 700,000
Niederschotten , 1,500,000 Schotten und anglosächsische
Irländer , 2,000,000 celtische Irländer , 300,000 aus
Wales , 2,000,000 Deutsche, 800,000 Holländer , 1,000,000
Franzosen , 10,000 Dänen und Norweger , 100,-000
Schweden , 50,000 Schweizer , 100,000 Spanier , Ita¬
liener und Juden.

»

Redaktion , Druck und Verlag der M e eh ' schen Buchdrucker« in Neuenbürg.
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